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Stellungnahme des RCDS Hessen zur Änderung des Hessischen 
Schulgesetzes – Drucks. 19/131 –  

 
 

Sehr geehrter Herr Quantz,  
sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder des Kulturpolitischen Ausschusses, 
 
 
der Ring Christlich Demokratischer Studenten Hessen bedankt sich für die Möglichkeit 
einer Stellungnahme gegenüber dem Kulturpolitischen Ausschuss. 
 
 

Der Ring-Christlich-Demokratischer Studenten Hessen begrüßt die Änderung des 

Hessischen Schulgesetzes ausdrücklich. Die Ausweitung der Wahlfreiheit einer 

fünfjährigen oder sechsjährigen Organisation des Gymnasialzweigs von (kooperativen) 

Gesamtschulen auf die Organisation der Mittelstufe an Gymnasien erhöht die Vielfalt und 

wird somit individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht. In diesem 

Sinne ist eine weitere Ausdehnung dieser Wahlmöglichkeiten für Schulen, Eltern und 

Schülerinnen und Schüler, wie sie im vorliegenden Entwurf vorgestellt wird, grundsätzlich 
zu befürworten. 

 

Die Beibehaltung des Entscheidungsverfahrens zur Rückkehr zur sechsjährigen 

Organisation der Mittelstufe und die neu hinzukommende anonyme Befragung der Eltern 

durch die Schulaufsichtsbehörde begrüßen wir ebenfalls. Somit kann in unseren Augen 
effektiv die Beeinflussung von Eltern vermieden werden, die sich für ihr Kind/für ihrer 

Kinder die fünfjährige Mittelstufe weiterhin wünschen. 

 
In diesem Zusammenhang möchten wir besonders die neue Möglichkeit hervorheben, dass 
nicht nur ganze Jahrgangstufen den Wechsel zwischen den beiden genannten 

Organisationsstufen vollziehen können, sondern – sofern sich genügend Schülerinnen 
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Schüler für beide Organisationsformen der Mittelstufe finden – auch parallel Klassen mit 

fünfjähriger und sechsjähriger Mittelstufe in einem Jahrgang angeboten werden können. 

Diese Möglichkeit eröffnet aus Sicht des RCDS besonders ein flächendeckendes G8-

Angebot, so dass Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit einem vertretbarem Aufwand 

eine Schule mit fünfjähriger Organisation der Mittelstufe bzw. einer oder mehreren 

Klassen erreichen können.  

 

Nach Ansicht des RCDS dürfen die Wahlmöglichkeiten zwischen den Organisationsformen 

nicht zu einer flächendeckenden Wiedereinführung der sechsjährigen Mittelstufe führen. 
Hier bitten wir die Legislative und die Administration ein besonderes Augenmerk darauf 

zu legen, dass jeweils ein Angebot der fünfjährigen Mittelstufe für Eltern sowie 

Schülerinnen und Schüler, die dies wünschen, erreichbar bleibt. Hierbei begrüßen wir, dass 

es bei der fünfjährigen Organisation bleibt, sollte sich keine ausreichend Zahl für eine 

parallele Klassenbildung finden.  

 

Darüber hinaus würde es der RCDS Hessen ausdrücklich begrüßen, wenn in Regionen, in 

denen bereits eine große Mehrheit der Schulen zur sechsjährigen Organisation der 5. 

Klassen zurückkehrt sind (z. B. Lahn-Dill-Kreis, Stadt Frankfurt), die anonymisierte 

Befragung seitens der Schulaufsichtsbehörden ebenfalls durchgeführt wird. Diese 
Befragung folgt dem Ziel, den Schulen – sofern auch die Gesamtkonferenzen zustimmen – 

die Möglichkeit zu einer parallelen Klassenbildung der fünf- und sechsjährigen 

Mittelstufen zu ermöglichen, da bisher diese Möglichkeit im Schulgesetz nicht vorgesehen 

war.  

 

Zudem könnten die Schulaufsichtsbehörden in diesen Fällen vermitteln, sofern sich an 

zwei Schulen nicht die notwendige Mehrheit für eine Klasse mit fünfjährige Organisation 

finden lässt, aber in der Summe an beiden Schulen mehr als die 16 Schülerinnen und 
Schüler zusammen kommen würden. Somit könnte dem Wunsch vieler Eltern nach fünf- 
oder sechsjähriger Organisation der Mittelstufe einerseits und einem flächendeckenden 

Angebot an G8-Klassen andererseits nachgekommen werden. Wir positionieren uns klar 

für eine Beibehaltung des G8-Angebotes und schlagen daher vor, in den Gesetzentwurf 

einen generellen Anspruch auf die Einrichtung einer G8-Klasse an allen hessischen 

Gymnasien bzw. in Kooperation von mehreren Gymnasien festzuhalten. 

 
 

Sara Steinhardt       Kai Wißner 

 
Landesvorsitzende des RCDS Hessen      Stellv. Landesvorsitzender 
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        Gemeinsam leben Hessen e.V.
 

                      
8. April 2014

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 
90/Die Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
- Drucks. 19/131 -

Gemeinsam  leben  Hessen  e.V.  fordert  nach  wie  vor  die  Umsetzung  der  UN-
Behindertenrechtskonvention. Hessen ist zur Berücksichtigung von Heterogenität und
zur Garantie auf Teilhabe in allen Schulformen verpflichtet. Diese Aufgabe wurde
bisher im gymnasialen Bildungsgang in Hessen nicht nennenswert thematisiert, im
vorgelegten Gesetzesentwurf fehlt sie ganz. Die in diesem Gesetzentwurf geplante
Wahlmöglichkeit für Gymnasien über die Jahrgangsstufe 5 hinaus und innerhalb der
Schule wird das ohnehin stark separierende hessische Schulsystem weiter aufgliedern
und damit eher zur Ausgrenzung  als zur Sicherung der Teilhabe führen.

Zu den finanziellen Auswirkungen:
Zum Gesetzentwurf wird angegeben, dass er keine finanziellen Auswirkungen auf
den hessischen Landeshaushalt habe. Ein Bildungsgang, der ein Jahr länger dauern
soll  als  bisher,  ist  zwangsweise  mit  entsprechenden  Kosten  für  das  Land,  die
hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände verbunden.

Obwohl in Bildungsfragen Kosten keine Rolle spielen sollten, mussten wir bisher das
Gegenteil feststellen. Die verpflichtende Umsetzung der Inklusion in Hessen scheitert
immer wieder an den entstehenden Kosten. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.
Wie erklärt die Landesregierung den Eltern, die ihre Kinder aufgrund der mangelnden
Ausstattung des inklusiven Bildungssystems in die Förderschule anmelden müssen,
den  aus  der  Gesetzesänderung  unabwendbaren  Kostenanstieg  beim  Gymnasium,
während sie für die Umsetzung der Inklusion nicht die ausreichenden Mittel vorsieht?

Wir fordern den Landtag daher auf,
- statt der andauernden stückweisen Änderung des hessischen Schulgesetzes endlich
gezielt  und  planvoll  die  Einrichtung  eines  inklusiven  Bildungssystems  auf  allen
Ebenen zu realisieren sowie
- sich klar zur Aufgabe der Inklusion auf allen Ebenen zu bekennen und grundsätzlich
bei jeglichen Beschlüssen, Gesetzesänderungen, politischen Vorgaben die gesetzlich
verpflichtenden Auflagen der UN-Behindertenrechtskonvention zu berücksichtigen.

Vorstand:  Gemeinsam leben Hessen e.V.                     Bankverbindung
Amtsgericht Frankfurt Dr. Dorothea Terpitz  c/o Elternbund Hessen                     GLS Bank 
Vereinsregister Nr. 15106 Verena Middendorf  Oeder Weg 56                     BIC: GENO DE M 1 GLS
vorläufig als gemeinnützig anerkannt durch das          Petra Doering  60318 Frankfurt                     IBAN: DE22430609676029003800 
Finanzamt Frankfurt am Main III                                   Anke Koch-Röttering  www.gemeinsam-leben-hessen.de

- 3 -



 

 

Postanschrift: Postfach 18 01 64, 60082 Frankfurt •  Hausanschrift: Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt 
Tel. 069- 55 38 79 • Fax 069-596 26 95 • E-Mail: info@elternbund-hessen.de • www.elternbund-hessen.de 

1 

 

 - Die Vorsitzende – 

30.03.2014 

Stellungnahme des elternbund hessen  
 
zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zum Gesetzentwurf zur Änderung des Hes-
sischen Schulgesetzes (HSchG) 
 
Drucksache 19/131 - 
 
Der elternbund hessen (ebh) spricht sich entschieden gegen den vorgelegten 
Gesetzentwurf aus.  
 
Seit seiner Gründung setzt sich der elternbund hessen für eine kindgerechte 
Schule und ein längeres gemeinsames Lernen in einer demokratischen Schule 
ein. Das ist nur durch eine Abkehr vom mehrgliedrigen Schulsystem möglich. 
Für Schülerinnen und Schüler bedeutet dieses System eine Sortierung in 
Schubladen die wir entschieden ablehnen. Eine individuelle und binnendiffe-
renzierte Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler ist der bessere Weg. 
Immer noch ist die soziale Herkunft und sind nicht die Fähigkeiten der Schüle-
rinnen und Schüler entscheidend für die Schullaufbahn.  
 
Schon seit Beginn der Einführung der verkürzten Mittelstufe und im Interesse 
aller Schülerinnen und Schüler und dem Prinzip der Chancengleichheit und 
Durchlässigkeit, fordert der elternbund hessen eine generelle Rückführung zu 
einer sechsjährigen Mittelstufe (G 9). 
 
Als positiv sieht der ebh an, dass die Proteste gegen die Schulzeitverkürzung 
bei der Landesregierung angekommen sind, Überlegungen zur Rückkehr zu 
einer sechsjährigen Mittelstufe zugelassen werden und eine Auseinanderset-
zung mit den Betroffenen stattfindet. 

 
Die jetzt angedachte Wahlfreiheit löst die vorhandenen Probleme nicht. Eben-
falls nicht beendet wird die Segregation von Schülerinnen und Schülern. Es 
wird weiterhin auf Auslese gesetzt. Auch im Rahmen der umzusetzenden Vor-
gaben der UN-BRK ist dieser Gesetzentwurf abzulehnen, jegliche Vorgabe mit 
der eine Teilhabe im gymnasialen Bildungsgang gewährleistet wird, fehlt.  

 
Bereits vor der Einführung von G 8 hatten Hessens Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit durch Überspringen einer oder mehrer Jahrgangsstufen den 
Weg zum Abitur individuell zu verkürzen. Dieser persönliche Gestaltungsspiel-
raum ist nach Meinung des elternbundes eine von mehreren Möglichkeiten die 
Schullaufbahn an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und der angedachten 
Regelung vorzuziehen. 
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Schülerinnen und Schüler haben in der Mittelstufe oftmals andere Interessen 
als „Schule“. Das hat nichts mit mangelnder Leistungsbereitschaft zu tun. Es 
ist der Tatsache geschuldet, dass sie in dieser Zeit erwachsen werden. Die 
Zeit für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist in einem G 8-Hamster-
rad nicht gegeben. Jeder Schülerin und jedem Schüler muss aber die individu-
ell benötigte notwendige Zeit zur Verfügung stehen, deshalb ist eine generelle 
Rückführung zu G 9 unabdingbar.  
 
Eltern werden durch die geplanten Abstimmungen in eine Konkurrenzsituation 
gebracht, die dem Miteinander im System Schule nicht förderlich ist. Bereits in 
der Vergangenheit wurde deutlich, dass das Wahlverhalten der Elternschaft 
nicht geheim bleiben wird. Das unterschiedliche Abstimmungsverhalten der 
„geheimen Abstimmung“ wird öffentlich und die Eltern, deren Stimme gegen 
den Trend ist, sehen sich verschiedensten Repressalien ausgesetzt. Meist sind 
dann auch die Kinder die Leidtragenden, die das Abstimmungsverhalten ihrer 
Eltern ausbaden müssen. Dies sind keineswegs Mutmaßungen sondern durch 
Situationen, die bei der Rückkehrmöglichkeit der Kooperativen Gesamtschulen 
entstanden sind, belegt. Außerdem, sobald eine angebliche Wahlfreiheit mit 
Bedingungen, wie im vorliegenden Fall, verknüpft ist, führt sie sich selbst ad 
absurdum.  

Viele Schulen können die Parallelangebote von G8 und G9 nicht vorhalten. 
Auch hätte dies zur Folge, dass Jahrgänge durcheinander gewürfelt werden 
und Neigungsangebote eingeschränkt sind bzw. werden. Bei nur einer G 8-
Klasse in einem Jahrgang kann z. B. keine Wahlfreiheit für Kurse in der Ober-
stufe sichergestellt werden.  

Die Wahlfreiheit ist also nicht vorhanden. 

 
Die angedachte Vorgehensweise, die Entscheidung zur Rückkehr zu G 9 (auch 
einzelner Klassen) allein der Gesamtkonferenz zu überlassen, sieht der eltern-
bund mit Verwunderung. Hier muss, wie bei allen wichtigen Entscheidungen, 
das letzte Entscheidungsgremium die Schulkonferenz sein. 
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Stellungnahme der GEW-Hessen zum Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes

vom 28.02.2014

(Wechsel der zeitlichen Organisation der Mittelstufe mit bereits laufenden Jahrgängen

5, 6 und 7)

Vorbemerkung

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird die im Koalitionsvertrag bekundete Absicht umge-

setzt, „Wahlfreiheit“ zwischen G8 und G9 weiter zu stärken. Die neue Regierung weigert sich

damit weiterhin, genauso wie die alte, notwendige schulpolitische Regulierungen vorzunehmen,

um einer weiteren Zersplitterung der hessischen Schullandschaft entgegenzuwirken.

Nachdem mit Gesetz vom 18. Dezember 2012 auch den G8-Gymnasien die Möglichkeit eröff-

net wurde, nach G9 zurückzukehren – wovon inzwischen fast 80% der Gymnasien Gebrauch

machen – wuchs der Druck von Elterninitiativen, Schülervertretungen und auch der GEW, die

bestehenden G8- Klassen möglichst weitgehend bei der Rückkehr zu G9 miteinzubeziehen.

Dem musste die Regierung zwar nachgeben; allerdings soll die Rückkehr zu G9 mit bestehen-

den 5. – 7. Klassen nach dem vorliegenden Gesetzentwurf nur unter Bedingungen möglich

sein, die für die Schulen kaum zu bewältigen sind.

Da die geforderte Zustimmung der Eltern von 100% für eine Rückkehr mit kompletten Jahr-

gängen wohl nur in sehr seltenen Fällen erreicht wird, birgt diese Regelung erhebliches Kon-

flikt- und Frustrationspotential bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften in sich.

Insbesondere bei den Eltern wird die Enttäuschung groß sein, wenn sich Gesamt- und Schul-

konferenzen angesichts der nicht zu erreichenden 100%igen Zustimmung und/oder der Not-

wendigkeit, parallel einzelne G8-Klassen bestehen zu lassen sowie der Zuweisungsdifferenz für

die umgestellten Jahrgänge (s.u.) gegen eine Umstellung laufender Jahrgänge entscheiden. In

diesem Fall kommt es gar nicht zu einer Elternabstimmung und die medial transportierte

„Wahlmöglichkeit“ wird für die Elternschaft in diesem Moment zur Mogelpackung.

Ein großes Problem ergibt sich aber auch, wenn aufgrund eines Beschlusses der Schulkonfe-

renz nach Artikel 1.1, der vorsieht, ggf. parallele Klassen mit unterschiedlicher Organisation zu

bilden, eine Wahl stattfindet und die Elternabstimmung dann ergibt, dass weniger als 16 Schü-
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lerinnen und Schüler bei G8 verbleiben sollen. Auch in diesem Fall bleiben alle bei G8, eine

„Wahlmöglichkeit“ bestand nur auf dem Papier.

Die im Gesetzentwurf angelegten und vom Kultusministerium gesetzten Bedingungen sind

somit keinesfalls eine gute Grundlage für den proklamierten „Schulfrieden“.

Konkrete Probleme bei der Umsetzung des Gesetzes

Parallelführung von G8 und G9

Die Bildung einer einzelnen G8-Klasse (ab 16 SuS ) ist mit großen schulorganisatorischen

Schwierigkeiten verbunden, auf die von der GEW schon seit der Einführung des Modellver-

suchs der Parallelführung von G8 und G9 wiederholt hingewiesen wurde: Diese betreffen die

Zuteilung zur zweiten Fremdsprache, zu Religion und Ethik und insbesondere die Oberstufe,

in der für eine einzelne G8-Klasse bei Eintritt in die Oberstufe keine Wahlmöglichkeiten für

(Leistungs-)Kurse bereitgestellt werden können.

Die Regelung, dass bereits ab 16 SuS eine zusätzliche Klasse eingerichtet werden kann, diskri-

miniert alle anderen Schulformen und dient ausschließlich der Absicherung des G8-Modells,

das um jeden Preis abgesichert und durchgesetzt werden soll.

Der Hinweis des HKM in der bereitgestellten FAQ, Kooperationen mit Nachbarschulen seien

für die Sicherstellung eines angemessenen Kursangebotes in der Oberstufe erforderlich oder die

Schule müsse auf neu hinzugekommene Schülerinnen und Schüler setzen, wird dieses Problem

kaum lösen können. Abgesehen von den schulorganisatorischen Problemen würde nun bei der

Umwandlung schon bestehender G8-Klassen in laufenden Jahrgängen mit der Parallelführung

von G8- und G9-Klassen ein großes pädagogisches Problem entstehen: Klassengemeinschaften

werden auseinandergerissen, ebenso u.U. damit einhergehende „Profilklassen“ wie bspw.

Sportklassen oder bilinguale Klassen.

Die Möglichkeit der Bildung einzelner G8- und G9- Klassen innerhalb eines Jahrgangs er-

scheint lediglich als eine flexible Option. Die Konsequenzen, die sich aus solchen Wahlmög-

lichkeiten ergeben, hat die Bildungspolitik den Schulen übertragen, sie sollen für alle diese

Probleme selbst Lösungen finden.

Zuweisungsdifferenz bei Umstellung laufender Jahrgänge

Selbst bei erfolgreicher Umstellung eines ganzen Jahrganges sind die Probleme erheblich, da

keine zusätzliche Zuweisung gewährt werden soll. Die Zuweisungsdifferenz zwischen G8- und

G9-Stundentafel beträgt in der Jahrgangsstufe fünf 2,0, in der Jgst. sechs 2,7 und in der Jgst.

sieben 1,7 Stunden. Schüler der Klasse 7 hätten bei einer Umstellung schon 3/5 von G8 mit

der gegenüber G9 erhöhten Stundenzahl durchlaufen, in der gesamten Sekundarstufe I aber nur

Anspruch auf die Stundenzahl der G9-Kontingentstundentafel.
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Für sie ergäbe sich für die verbleibenden 3 Jahre eine um 6,4 Stunden reduzierte Zuweisung.

Bei der zweiten Fremdsprache, die bei G8 schon in der Klasse 6 beginnt, würde das bedeuten,

dass nur noch 6 Stunden für die verbleibenden Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 nach einer Umstel-

lung zur Verfügung ständen.

Für G9 sprechen im Gegensatz zum 8-jährigen gymnasialen Bildungsgang viele Argumente,

eines bezieht sich darauf, auch langsamer lernenden Schülerinnen und Schülern den Weg zum

Abitur zu ebnen und den Wechsel zwischen Schulformen in der Sek. I weiterhin zu ermögli-

chen. Diesem Ziel steht aber eine verkürzte Stundentafel in den oben beschriebenen Jahrgän-

gen 8,9 und 10 diametral entgegen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es der GEW nicht angemessen, die verbliebenen, verhält-

nismäßig wenigen G8-Schulen im kommenden Schuljahr weiterhin mit 28 Stellen zu subventi-

onieren, um „schulspezifische Lern- und Übungszeitkonzepte“ weiterzuentwickeln. Die Ent-

wicklung derartiger Konzepte an G9-Gymnasien scheint nicht vorgesehen.

Eine Umwidmung der Stellen zugunsten der G9-Schulen wäre hier dringend geboten.

Schon jetzt gibt es Protestschreiben von Schulen, die sich in diesen Entscheidungszwängen von

den Verantwortlichen für die Bildungspolitik, insbesondere dem Hessischen Kultusministeri-

um, allein gelassen und sich genötigt fühlen, eine Entscheidung für das – unter den gegebenen

Bedingungen – kleinere Übel der Beibehaltung noch laufender G8-Jahrgänge herbeizuführen.

Die Schulkonferenzen würden bei wirklichen Entscheidungsalternativen mit pädagogisch ver-

tretbaren und planbaren Konzepten sicherlich zu einer anderen Entscheidung kommen als die

oben beschriebene.

Führt man sich die erwähnten, vom Ministerium aufgestellten Hürden vor Augen, so muss

konstatiert werden, dass das schwarz-grüne Festhalten am Fetisch der „Wahlfreiheit“ durch die

schulische Praxis überholt wird. G8 ist ein Auslaufmodell; der auch im Koalitionsvertrag viel-

beschworene Elternwille eindeutig, wenn auch vermutlich, angesichts großer Jahrgangsbreiten

in hessischen Gymnasien, nicht bei 100%-iger Zustimmung.

Um mehr Zeit für gute Bildung bereitzustellen, ist eine flächendeckende Wiedereinführung von

G9 überfällig. Durch diese flächendeckende Maßnahme hätte auch die massive Unruhe, die

bereits jetzt die Arbeit in den Schulen erfasst, verhindert werden können.
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Hessischer Elternverein e.V. 
 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes  
Drucksache 19/131- 
 
 
 
Die Umsetzung der Willenserklärung  - dass  für die Klassen 5 – 7 an Gymnasien und 
beruflichen Gymnasien und schulformbezogenen Gesamtschulen – eine Rückkehr zu G 9  
(mit den entsprechenden Einschränkungen) möglich ist  - hält der HEV von der 
Vorgehensweise her für in Ordnung. 
 
Ob allerdings die gesamte Maßnahme an den Schulen wieder zu mehr Unruhen führt, 
und ob das mögliche Einrichten von parallelen Angeboten an den Schulen vor Ort 
organisatorisch überhaupt möglich ist, bleiben an dieser Stelle die offenen Fragen. 
 
Inzwischen machen sich Eltern von Schülern, die zukünftig ein Gymnasium besuchen 
könnten, Gedanken darüber, wo G 8 Organisationen zukünftig noch angeboten werden. 
Auch die Einrichtung von sogenannten Projekt- oder Turboklassen werden unseres 
Erachtens nur vereinzelt von den Schulen leistbar und somit umsetzbar sein. 
 
Der Hessische Elternverein befürchtet,  dass in dem Moment, in dem fast alle Schulen 
wieder auf G 9 umgestellt haben, der Ruf nach G 8 wieder größer werden wird. 
 
Ungeachtet dieser Vermutungen, möchten wir betonen, dass es uns wichtig ist, unser 
differenziertes Schulsystem in Hessen beizubehalten.  (Siehe andere Bundesländer). 
 
Der Hessische Elternverein begrüßt  Artikel 1 Nr. 3 Abs. 6) dass im Hinblick auf  die 
Planungen der Eltern Beschlüsse im Vorfeld gefasst werden können und Gültigkeit 
haben. 
 
Zum Verfahren der anonymen Befragung von Eltern wird positiv aufgenommen, dass 
das Verfahren nicht in der Hand der Schule, sondern bei der Schulaufsichtsbehörde liegt. 
 
 
 
 
Erlass zur  Organisation der anonymisierten Befragung der Eltern nach § 24 Abs. 3 und  
§ 26 Abs. 3 des Schulgesetztes 
 
 
Der Hessische Elternverein e.V. ist mit der Organisation der anonymisierten Befragung 
der Eltern  
 
einverstanden. 
 
 
Bad Homburg, 24. April 2014 
Claudia Kott , Vorsitzende 
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Helga Göbel                  Moltkestraße 12 
Landessprecherin der UL Hessen       35390 Gießen 

Tel. 0641-3010300                
E-Mail:helgagoebel3@aol.com 

 
               
An die Mitglieder des        
Kulturpolitischen Ausschusses 
des Hessischen Landtages 
 
- per E-Mail -        Gießen, den 25. 4. 2014 
 
 
Öffentliche mündliche Anhörung des Kulturpolitischen Ausschusses zu dem 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/Die Grünen für ein 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes – Drucks. 19/131 – 
 
(Wechsel der zeitlichen Organisation der Mittelstufe mit bereits laufenden 
Jahrgängen 5, 6 und 7) 
 
Schreiben des KPA vom 17. 03. 2014 –IA 2.8- 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erhalten Sie die Stellungnahme der ARBEITSGEMEINSCHFT UNABHÄNGIGE 
 LEHRER in Hessen –UL: 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf soll dazu dienen, die Wahlfreiheit zwischen G8 und 
G9 zu gewähren, die im Koalitionsvertrag zugesichert wurde. Schon von der 
Vorgänger-Regierung war die Möglichkeit für G8-Gymnasien geschaffen worden, zu 
G9 zurück zu kehren. Diese wurde, ohne zu überraschen, von ca. 75% aller 
betroffenen Schulen wahrgenommen.  
 
Bereits laufende G8-Klassen, so die Forderung vieler betroffener Eltern und Schüler 
sollten ebenfalls einbezogen werden. Diese Möglichkeit wird im vorliegenden 
Gesetzentwurf zwar eingeräumt, ist aber in der Realität kaum zu erreichen, da eine 
100%ige Zustimmung der Eltern selten zu erwarten ist.  Zudem ist der  
 
 

Arbeitsgemeinschaft UNABHÄNGIGE LEHRER in Hessen - UL  

www.ul-hessen.de 
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Elternbefragung das Votum der Gesamtkonferenz vorgeschaltet, die eine Konzeption 
zu erarbeiten hat. Eine weitere Hürde stellt die Schulkonferenz dar.  
 
Die sogenannte Wahlmöglichkeit besteht nur auf dem Papier und bereits von vielen 
Schulen mit erheblichem Arbeitsaufwand durchgeführte Planungen zeigen, dass es 
den Gesamtkonferenzen nicht leistbar erscheint, sich auf die Probleme einzulassen, 
die entstünden, wenn parallele G8- und G9-Klassen gebildet würden. 
 
Ebenfalls äußerst fragwürdig ist die Voraussetzung, dass sich mindestens 16 
Schülerinnen und Schüler finden müssten, die in einer G8-Klasse verbleiben wollen. 
Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, bleiben alle Schüler eines Jahrgangs bei G8, 
auch wenn sich möglicherweise 90% eines bestehenden Jahrganges für G9 
entschieden hätten. Wo ist da die Wahlmöglichkeit? 
 
Konflikte und Frustration sind vorprogrammiert, der angestrebte Schulfrieden ist weiter 
entfernt, denn je. 
 
Eine Umsetzung des Gesetzes, die zu einer Parallelführung von G8- und G9-Klassen 
führt, geht mit erheblichen pädagogischen und schulorganisatorischen Problemen 
einher, die zwar vom Kultusministerium antizipiert werden, deren Lösung aber den 
betroffenen Schulen vorbehalten bleibt.  Hier seien nur 2. Fremdsprache, Religion, 
Ethik, eingeschränktes Wahlangebot für Leistungskurse in der Oberstufe, sowie das 
zwangsläufige Auseinanderreißen bestehender Lernzusammenhänge wie 
Klassengemeinschaften, bilinguale-, Chor- und andere Profilklassen beispielhaft 
aufgeführt. 
 
Ein weiterer Kritikpunkt der AG UL ist die verkürzte Zuweisung für G9-Rückkehrer-
Klassen, die nach der Umstellung von G8 auf G9 eine Zuweisung nach dem G9-
Kontingent erhalten, die aber um die bereits aus dem G8-Kontingent zugewiesenen 
Stunden (einmalig) gekürzt werden soll. Das G9-Bildungsziel des Lernens mit mehr 
Zeit, das durch die Umstellung erreicht werden soll, wird dadurch geradezu 
konterkariert.  
 
Wie bereits erwähnt, erkennen die Schulen die Gefahren, die mit einer Rückkehr zu 
G9 auf der Basis des Gesetzentwurfes verbunden sind, und entscheiden sich bereits 
auf der ersten Entscheidungsebene, der Gesamtkonferenz, für die Fortführung der 
laufenden G8-Jahrgänge. Somit kommen die Schulkonferenz und letztlich die Eltern 
gar nicht mehr zum Zuge. Die vom HKM mit diesem Gesetzentwurf vorgegebenen 
Bedingungen verhindern leider den gewünschten Schulfrieden und gaukeln eine 
Wahlfreiheit nur vor. 
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Die AG UNABHÄNGIGE LEHRER in Hessen – UL dankt für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme und die Einladung, an der Anhörung des Kulturpolitischen 
Ausschusses teilzunehmen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Helga Göbel 
Landessprecherin der UL 
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VERBAND DER LEHRER HESSEN  
 im Deutschen Lehrerverband Hessen DLH 
 im Deutschen Beamtenbund DBB 
 
 

                                                     Landesvorsitzende: 
Hessischer Landtag Gudrun Mahr 
z. Hd. Frau Öftring Weingartenstraße 50 
Schlossplatz 1-3 61231 Bad Nauheim 
 Tel.: 06032-85555 
65183  Wiesbaden Fax: 06032-869266 
 e-mail:mahr-bad-nauheim@t-online.de 
 
                                                                                                   Bad Nauheim, den 24.04.2014 
 
 
 

Stellungnahme des VDL 
zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
 
Der VDL dankt für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu der geplanten 
Schulgesetzänderung. 
 
Diese Gesetzesänderung wird weitreichende Folgen haben. Da der VDL von 
dieser Änderung aber nicht primär tangiert ist, schließen wir uns der 
Stellungnahme des Hessischen Philologenverbands (HPhV) an. 
  
Der VDL geht aber nach wie vor davon aus und begrüßt die Tatsache, dass der 
einfache wie der qualifizierte Realschulabschluss weiterhin erst nach 
erfolgreicher Beendigung der Klasse 10 vergeben wird.  
 
 
 
 
 
 
         Gudrun Mahr 
Landesvorsitzende des VDL 
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Gießen,	  28.04.2014	  

	  
	  
Stellungnahme	  
zum	  Gesetzesentwurf	  der	  Fraktionen	  CDU	  und	  Bündnis	  90/	  DIE	  GRÜNE	  zur	  Änderung	  
des	  Hessischen	  Schulgesetzes	  (HSchG)	  -‐	  Drucksache	  19/131	  –	  
	  
Zwar	  begrüßen	  wir	  die	  Einsicht	  der	  Landesregierung,	  dass	  G8	  in	  Hessen	  in	  der	  aktuellen	  
Form	  nicht	  weitergeführt	  werden	  kann	  und	  sie	  auch	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  in	  
den	  laufenden	  Jahrgängen	  die	  Wahlfreiheit	  ermöglichen	  möchte.	  Jedoch	  sind	  wir	  immer	  
noch	  der	  Überzeugung,	  dass	  die	  durch	  das	  Versuchslabor	  G8	  und	  die	  durch	  die	  
Wahlfreiheit	  entstandenen	  Probleme	  weiter	  existieren	  werden.	  	  
	  
Durch	  die	  anonyme	  Elternbefragung	  und	  die	  Wahlfreiheit	  der	  einzelnen	  Schulen	  gehen	  
wir	  einen	  weiteren	  Schritt	  in	  Richtung	  Aufspaltung	  des	  hessischen	  Schulsystems	  und	  
damit	  auch	  der	  hessischen	  Schülerinnen	  und	  Schülern.	  Das	  Gymnasium	  bleibt	  in	  ein	  
Gymnasium+	  und	  ein	  Gymnasium	  gespalten.	  Durch	  den	  vorliegenden	  Gesetzesentwurf	  
wird	  diese	  Aufspaltung	  weiter	  fortgeführt	  und	  sogar	  gefestigt.	  	  
Die	  Wahrscheinlichkeit,	  dass	  Eltern	  nach	  dem	  Konsensprinzip	  zu	  einem	  einstimmigen	  
Ergebnis	  innerhalb	  einer	  Klassengemeinschaft	  kommen,	  geht	  gegen	  Null.	  Somit	  werden	  
viele	  Schulen	  auf	  das	  Y-‐Modell	  zurückgreifen	  müssen,	  welches	  sogar	  innerhalb	  eines	  
Jahrgangs	  ein	  zwei	  Klassen	  Abitur	  etabliert.	  
	  
Weiterhin	  sind	  wir	  der	  Ansicht,	  dass	  die	  anonyme	  Elternbefragung	  das	  Schulklima	  
nachhaltig	  schädigen	  wird,	  da	  die	  Abstimmung	  eine	  Konkurrenz	  zwischen	  den	  Eltern,	  die	  
sich	  für	  oder	  gegen	  G8	  aussprechen,	  auslösen	  wird.	  Die	  Anonymität	  wird	  ebenfalls	  nur	  
eine	  scheinbare	  sein.	  Meistens	  sind	  die	  Meinungen	  der	  Eltern	  bereits	  öffentlich	  
diskutiert	  worden,	  bevor	  es	  in	  die	  Abstimmung	  geht.	  Diese	  Aspekte	  waren	  bereits	  bei	  
der	  Abstimmung	  an	  den	  kooperativen	  Gesamtschulen	  zu	  beobachten.	  	  
	  
Die	  Eltern	  entscheiden	  über	  die	  Köpfe	  der	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  hinweg,	  ob	  diese	  
G8	  oder	  G9	  durchlaufen	  sollen.	  Wir	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  werden	  dadurch	  viel	  zu	  
wenig	  eingebunden	  und	  müssen	  dann	  die	  Entscheidung	  unserer	  Eltern	  bis	  ans	  Ende	  
unserer	  Schulkarriere	  tragen.	  
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Außerdem	  ist	  die	  Wahlfreiheit	  nach	  wie	  vor	  nur	  scheindemokratisch,	  da	  erstens	  die	  
Gesamtkonferenz	  eine	  zu	  große	  Macht	  über	  die	  Entscheidung	  über	  G8	  und	  G9	  besitzt,	  
zweitens	  auch	  die	  Schulkonferenz	  ungleichmäßig	  aufgeteilt	  ist,	  sodass	  auch	  hier	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  nach	  wie	  vor	  vernachlässigt	  werden,	  und	  drittens	  das	  
staatliche	  Schulamt	  immer	  noch	  in	  der	  Lage	  ist,	  die	  Entscheidung	  der	  Schulkonferenz	  
und	  der	  Schulgemeinschaft	  zu	  kippen.	  	  
	  
Darum	  fordern	  wir,	  die	  LSV	  Hessen,	  um	  allen	  Wünschen	  der	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  
gerecht	  werden	  zu	  können,	  die	  flächendeckende	  Rückkehr	  zur	  sechsjährigen	  Mittelstufe	  
und	  die	  Einführung	  der	  modularisierten	  Oberstufe	  nach	  unserem	  Konzept.	  Hier	  können	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  selbst	  mit	  dem	  Eintritt	  in	  die	  Oberstufe	  entscheiden,	  ob	  sie	  
nach	  zwei	  (G8),	  drei	  (G9)	  oder	  sogar	  vier	  (G10)	  Jahren	  die	  Oberstufe	  mit	  dem	  Abitur	  
abschließen.	  So	  wird	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  ermöglicht,	  selbst	  die	  
Verantwortung	  für	  ihren	  Bildungsweg	  zu	  übernehmen	  und	  sich	  ihre	  wertvolle	  Zeit	  
individuell	  einrichten	  zu	  können,	  um	  auch	  noch	  genügend	  Möglichkeit	  für	  
außerschulische	  Aktivitäten	  oder	  auch	  einfach	  mal	  Zeit	  für	  sich	  zu	  haben.	  
	  

	  
Für	  Rückfragen	  steht	  Ihnen	  Armin	  Alizadeh	  (Landesschulsprecher	  
Hessen)	  gerne	  zur	  Verfügung.	  
	  
Sie	  erreichen	  Alizadeh	  unter	  der	  Mobilnummmer	  0172	  /	  2862316	  
oder	  per	  Mail	  an	  armin.a@lsv-‐hessen.de	  
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